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gmtlickr Seksnnim sckiunze,.
Bundesrats - Berordnung

über Säcke.
Vom 27. Juli 1916. (Reichs-Gesetzbl. S . 834.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß-

2h« en ufw . vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
Wende Beiordnung erlassen:
ktz 1. Alle Säcke (auch Beutel ) von mehr als 3800 Qua-
yatzentimeter Sackflächeninhalt, die ganz odier teilweise
»s Textilrohstoffen oder aus Papier oder aus sonstigen
lextilersatzstoffen hergestellt sind, gleichgültig, ob neu oder
«braucht, und unabhängig davon , ob sie vollständig ge-
rauchsfertig sind oder nicht, unterliegen den Bestimmun¬
en dieser Verordnung.

I. Reichs-Sackstelle.
§ 2. Zur Sicherstellung des Bedarfs an Säcken wird

e Reichsstelle für den Verkehr mit Säcken (Reichs-Sack-
e mit einer Verwaltungsabteilung und einer Geschäfts-
eilung errichtet.

I § 3. Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde und
esteht aus einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stell¬
ertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler zu
ßstimmenden. Anzahl von Mitgliedern.
I Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und
ie Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt . Dic-
;r führt die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen
I § 4. Der Verwaltnngsabteilung wird ein Beirat beige-
eben. Der Reichskanzler bestimnrt das Nähere über seine

sammensetzungund bestellt die Mitglieder.
Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen gehört wer-
. Er ist insbesondere zu hören

über die Ausführungsbestimmungen , zu deren Erlaß
; die Reichs-Sackstelle ermächtigt ist.
2 . über die bei Festsetzung von Preisen - zu beobachtenden
! Grundsätze.i §5. Die Geschäftsabteilung ist eine Gesellschaft mit be-

chränkter Haftung . Bei der Gesellschaft wird ein Aufsichts-
bt gebildet.

II . Anzeigepslicht.
§ 6. Die Eigentümer von (leeren oder gefüllten) Säk-
sind verpflichtet, die mit Beginn des 1. August 1916

rhandenen , ihnen gehörigen Mengen nach Anleitung
vorgeschriebenen Vordrucks der Reichs-Sackstelle bis
10. August 1916 anzuzeigen . Die Anzeigepflicht er-

eckt sich nicht auf Mengen , die

In eiserner Zeit.
KriegSroman von Charlotte Wildert . 87

» „Phili , mein Phili , kennst Du mich den» nicht?" Herzer¬
greifend tarn cs von den bebeudeu Lippen des gequälten Mäd¬
chens.

Starr , fragend bohrte der Kranke den Blick in die tränen-
euchten Augen Lillis . Da , auf einmal huschte ein unsagbar
raurtges Lächeln über die bleichen Züge des Grafen. Ganz
eise flüsterte er, nach ihren Händen tastend : „Lilli — Lilli

Du — Du bist— bei mir?"
Wieder rnufängt eine tiefe Ohnmacht die Sinne des Kran¬ke».
Lilli küßte in inniger Liebe die heißen, trockenen Hände

es geliebten Mannes und schaute ihm lange in die matten
»He.

Langsam, gleichmäßig hob und senkte sich die Brust , ruhig
giis, der Pulsjchlag . der Kranke schlief.

Lilli faltete still die Hände. „Gottlob, er schlief, o, sollte
s eui Zeichen der Besseruna sein ?"

Ruhig lag Philipp v. Gordis da. noch immer das motte,
iinnge Lächeln auf den Lippen.

Langsam, eintönig, ans weichen Nebelsohlen schleicht die
'lUiu vorbei, schon j,„ Osten ein schmaler, purpurner

MrV.cnstreif, der Herold der nahenden Sonne.
Die kleinen, gefiederten Sänger waren schon munter und

uur ten in ihrer jubelnde», jauchzenden Weise ihrem Schöpfer
'.'MMorgengriiß.
. -ulst brachen mit Allgewalt die ersten Sonnenstrahlen
,!lk’r dem hohen, dunklen Bergrücken hervor und übergossen

"e innige, nwrgenschöne Natur mit ihrer goldenen, gleißen»
M Pracht . Auw durch die zarteu Müllgardinen in das Kran»
eiiziinnier des Leutnant Gordis lugte» sie vorsichtig hinein,
>h>ja den Krankender noch immer im tiefen Schlummer lag,
n>ü zu stören. Zärtlich schmiegten ste sich wie kosend in das
twiidhaar der junge» Pflegerin , der Schwester Lilli, die im
dstsel zurückgelehnt saß und verträumt in den schönen Mor-
zai hinanssah nach langer, dnrchmachter Nacht.
, Ob mm der tiefe Schlummer dem teuer» Berwuudeten

heißersehnte Besserung bringt?

1. im Eigentume des Reichs, eines Bundesstaats oder El¬
saß-Lothringens , insbesondere im Eigentume der
Heeresverwaltungen oder der Marineverwaltung
stehen;

2. insgesamt (sämtliche Sorten zusammengerechnet) we¬
niger als 1000 Stücke betragen . Die Bestände der
Sackhändler sind jedoch ohne Rücksicht auf die Min¬
destmenge anzeigepflichtig. Der Reichskanzler kann
die Anzeigepflicht anderweit regeln.

§ 7 . Am 10. eines jeden Monats haben die Sackhänd-
ler und am 10. des ersten Monats eines jeden Kalender¬
vierteljahres haben die nach § 6 der Anzeigepflicht unter¬
liegenden sonstigen Eigentümer von ihren Säcken ihren
derzeitigen Bestand nach Maßgabe der Vorschriften im §
6 erneut der Reichs-Sackstelle anzuzeigen.

§ 8. Die zur Anzeige ihres Bestandes Verpflichteten
haben bei der ersten Anzeige anzugeben , wieviel Säcke der
verschiedenen Arten sie in der Zeit vom 1. Juli 1915 bis
30. Juni 1916 in ihrem eigenen Betriebe tatsächlich ge¬
braucht haben . Hierbei ist die ersahrungsgemäße , mehr¬
malige Benutzung desselben Sackes zu berücksichtigen!.

III . Absatzbeschränkung und Ueberlassungspflicht.
§ 9. Leere Säcke dürfen nur an die Reichs-Sackstelle

oder mit ihrer Genehmigung sowie an die Heeresverwal¬
tungen und an die Marineverwaltung abgesetzt werden.

§ 10. Die Eigentümer leerer Säcke haben der Reichs-
Sackstelle ans Erfordern Auskunft zu geben, Muster gegen
Erstattung der Portokosten einzusendLil und Besichtigung
der Säcke zu gestatten. Sie haben die Säcke der Reichs-
Sackstelle auf Verlangen käuflich zu überlasten , sie aufzu¬
bewahren , pfleglich zu behandeln u . auf Abruf zu verladen.

Die Säcke sind binnen vier Wochen, nachdem die Ueber-
lassung verlangt worden ist, abzunehmen.

§ 11. Die Reichs-Sackstelle hat dem zur Ueberlassung
Verpflichteten für die abgenommenen Mengen einen ange¬
messenen Uebernahmepreis zu zahlen . Der Reichskanzler
kann Höchstgrenzen für die Uebernahmepreise nach Anhör¬
ung der Reichs-Sackstelle festsetzen.

§ 12. Ist der Verkäufer mit dem Preise nicht einver¬
standen , den die Reichs-Sackstelle geboten hat , so setzt die
für den Ort , von dem ans die Lieferung erfolgen soll, zu¬
ständige höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig
fest. Sie bestimmt darüber , wer die baren Auslagen des
Verfahrens zu tragen hat . Der Verpflichtete hat ohne
Rücksicht ans die endgültige Festsetzung des Uebernahme-
preises zu liefern ; die Reichs-Sackstelle hat vorläufig den
von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Wieder falteten sich Schwester Lillis zarte Hände, aus
ihrem Herzen stieg ein fleheudlicher Bittruf zu dein Allge¬
waltigen , der das Schicksal in seiner mächtigen Hand hat.

Der neckische Sonnenstrahl spielte nun, ivie danials in
ihreur trauten Heim beider Mutter , in ifjrem blonden Sorten*
haar , das wie gesponnenes Kupfer leuchtete. -

„Nein, Schwester Lilli, auf keinen Fall , Sie legen sich jetzt
sogleich zur Ruhe. Schon drei Nächte hintereiiiaiider haben
Sie schlaflos durchwacht, Sie haben unbedingt Ruhe nötig.
Das sind Sie sich und uns schuldig, heute lasse ich absolut
keinen Widerspruch gelten. Bis mindestens 5 Uhr schlafe« Sie,
dann können Sie meinetwegen die Nachtwache wieder Über¬
nehmen, aber nun sogleich zur Rübe, Schwester Elisa >vird
bis nachher Ihre Stelle versehen."

Ernst und energisch hatte die Oberin diese Worte zu
Schwester Lilli gesprochen, diese ging dann auch gehorsam
auf ihr Zimmer , wo sie sich halbentkleidet auf das Lager
niederlegte. Bald umfing denn auch ein tiefer, stärkender
Schlaf die müden, abgespannten Glieder. —

Noch vor 5 Uhr war es, als Schwester Lifli schon wieder,
frisch und munter , vor der Oberschwester erschien und bat,
nun ihre Pflege wieder fortsetzeuzu dürfen.

„Nun," meinte lächelnd di« Oberin , „wi, ist tat Schlaf
denn bekommen? Sie haben schon ftischerr Wangen , Sie sehen
viel kräftiger aus , liebe« Kind."

„Ich danke Ihne », Schwester Oberin, ich habe bi« jetzt
durchgeschlafe», ich fühl« mich tatsächlich so munter wi» ein
Fisch?

„Na sehen Sie, dann gehen Sie mal wieder zn Ihrem
Patienten . Herr Doktor Becgineister wird gleich zur Bisite
koimneu." «

Als Lilli in» Krankeuzimuier trat , hatte der .Kranke die
Augen weit geöffnet und schaute der Ei,»tretenden gerade
ins liebe, sonnige Gesicht. Sie blieb erschrerti ftuf der Schwell«
stehen. Halte der Schlummer denn wirklich das schrecklich,
Fieber verscheucht, hatte er ihm das klare Bewnßtseia ge-
bracht?

Die Hände aus da« wildpochende Herz gepreßt, stand ste
da, während Philipp von Gordis mit leuchtenden Augen sie
anblirtte ; leise, jubelnd kam es von seinen Lippe» : „Lilli !"

§ 13. Erfolgt die Ueberlassung nicht steiwillig , so wird
das Eigentum auf Antrag der Reichs-Sackstelle durch An¬
ordnung der zuständigen Behörde auf diese Stelle oder die
von ihr in dem Antrag bezeichnte Person übertragen
Die Anordnung ist an den Ueberlassungspflichtigen zu rich¬
ten. Das Eigentum geht über , sobald die Anordnung ihm
zugeht.

Neben dem Uebernahmepreise kann für die Aufbewah¬
rung bei längerer Dauer eine angemessene Vergütung ge¬
zahlt werden , deren Höhe die höhere Verwaltungsbehörde
des Aufbewahrungsorts endgültig festsetzt.

§ 14. Die Zahlung erfolgt binnen 14 Tagen nach Ab¬
nahme . Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem
Tage , an dem die Entscheidung der Reichs-Sackstclle zugeht.

§ 15. Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet end¬
gültig über alle Streitigkeiten , die sich zwischen den Betei¬
ligten aus dem Verlangen nach käuflicher Ueberlassung so¬
wie aus der Ueberlassung ergeben.

IV . Einfuhr von Säcken aus dem Ausland.
§ 16. Wer aus dem Ausland, , einschließlich der besetzten

Gebiete, leere Säcke einführt , ist verpflichtet , den Eingang
derselben unter Angabe der Menge , der Arten und Grö¬
ßen, des im einzelnen gezahlten Einkaufspreises und des
Aufbewahrungsorts der Reichs-Sackstelle unverzüglich
durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen . Gleichzeitig sind
Muster der einzelnen Arten zn übersenden . Als Einfüh¬
render gilt , wer nach Eingang der Ware im Inland zur
Verfügung über sie für eigene oder fremde Rechnung berech¬
tigt ist. Befindet sich der Verfügungsberechtigte nicht im
Inland , so tritt an seine Stelle der Empfänger.

§ 17. Wer aus dem Ausland , einschließlich der besetzten
Gebiete, Säcke einführt , hat sie der Reichs-Sackstelle auf
Verlangen ganz oder teilweise zu liefern . Er hat sie bis
zur Abnahme aufznbewahreu , pfleglich zu behandeln und
auf Abruf zu verladen.

§ 18 . Die Reichs-Sackstelle hat sich binnen zehn Tagen
nach Empfang der Anzeige und der Muster zu erklären , ob
sie die Säcke ganz oder teilweise übernehmen will . Geht
binnen vierzehn Tagen nach Empfang der Anzeige und
der Muster die Erklärung nicht ein, oder erklärt die Reichs-
Sackstelle, daß sie die Mengen nicht übernehmen will , so
erlischt die Lieferungspflicht.

§ 19. Die Reichs-Sackstelle hat für die von ihr über¬
nommenen Säcke einen angemessenen Uebernahmepreis zu
zahlen . Im Streitfälle setzt die für den Ueberlassungs¬
pflichtigen zuständige höhere Verwaltungsbehörde den
Preis endgültig fest.
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Schwester Elisa war schweigend hinansgegangei », sie
wollte hier, wo sich zwei liebende Menschenkinder nach schmerz¬
licher Trennung wiederfanden, nicht stören.

Wie im Traume schritt Lilli auf das Lager zu, sank davor
auf die Knie, erfaßte bebend die Hände des Geliebten und
bedeckte ste mit heißen Küssen und Tränen.

Leise, zärtlich fuhr  er über ihr Lockenhaar. „Lilli , Di»
meine süße Lilli !"

Unter Träne, »schaute ste zu ihm auf, sprechen toiiiite sie
nicht, das Herz war ihr zn voll.

„Lilli, komm', steh' auf, nicht »veinen, mein Lied, o, Deine
Tränen schmerzen mich, sie stechen mir ins Herz !"

Lilli erhob sich langsam, bürgt« sich über Philipp , nahm
seinen Kopf zwischen ihre Hände und sah ihm lang« und innig
in die Augen. „Du Lieber — Du —" flüstert» sie, während
ein seliges Lächeln die feinen Züg« «erklärt«. Tiefer beugte sie
sich Uber ihn, und nun fanden sich ihr« Lippen im innigen,
heißen Kusse. Dann setzte fi« sich «eben ihn ans den Rand
des Bettes , nahm seine Hand in die lchr« und so saßen ste bei¬
sammen, die beiden Mensch«« , und schßmten sich in die Au-

n ; ihr« Herzen jubeltest, sie konnten kaum das Glück fassen,
as Glück Ihrer jungen, s« ig«n üirtat

Bald darauf t»at der Doktm ins um nach demtoy ms 3immer nn
Befinden feitte* schwerkranke« Patienten zu sehen. Sr stutzte,
als er <m daS Bett de« Kranken trat . „Ä9, aber zum Kuckuck!
Wie sehen Sie denn ans ? Man könnt« bald meinen , Sie
wären »nopsgesimd!" Er fühlte uqch dem Pnlsschlag , immer
größer wurde sein Erstaunen . „Donnerwetter , ganz norinal.
Ra , was soll das heißen, gestern noch die höchsten Fieber-
diltrien und heut«? Ra , dc»L ist mir ja in meiner ganzen
Praxis noch nicht »orgekoinme». dSt« nicht zn verstehen. Hm!
Hm, " -

Lächelnd sah Graf Gordi« zu de»» arrfgeregten Doktor auf.
„Ja , Herr Doktor, ivenn Sir mir eine solch liebe Schwester
als Pflegerin geben, da fofite rMi  einer uüht sofort gesund
rverden."

Erstaunt sah Doktor Berainoister von dein inngeil Offi¬
zier auf die errötende Pstegokin, di« beschäiyt das Köpfchen
senkte. 235,20



Catptpttfoef Tageblatt . Kteis&Iatt MadenLtreir St.Goarrhmrsen.
tz 20 - Der Ueberlassungspflichtige hat ohne Rücksicht

auf die endgültige Festsetzung des Preises zu liefern , die
Reichs -Sackstelle vorläufig den von ihr für angernesien
erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Lieferung nicht freiwillig , so wird das Ei¬
genttun auf die Reichs-Sackstelle gemäß § 13 übertragen.
Das Eigentum geht auf die Reichs-Sackstelle in dem Zeit¬
punkt über, in welchem die Anordnung dem Inhaber des
Gewahrsams zugeht.

Die Vorschriften der §§ 14, 15 finden Anwendung.
§ 21 . Der Reichskanzler kann Bestimmungen über die

Durchfuhr von Säcken erlassen.
V. Verbrauchsregelung. _

§ 22 . Der Reichskanzler kann die Bedingungen und
Preise beftirnmen, zu denen die Reichs-Sackstelle die von ihr
übernommenen Mengen zu verteilen und abzugeben hat.

§ 23 . Die Reichs-Sackstelle wird ermächtigt , Bestim¬
mungen über den Absatz von Säcken, insbesondere zwischen
den Sackhärrdlern untereinander , über den gewerbsmäßigen
Ankauf von. Säcken, über die Wiederherstellung und Sor¬
tierung der Säcke sowie über die den einzelnen Händlern
für ihre Tätigkeit zu gewährende Vergütung zu erlaßen.

Die Reichs-Sackstelle wird ferner ermächtigt , Bestim¬
mungen zu erlaßen , durch welche die Verwendung der
Säcke zu anderen als den bisherigen Verwendungszwecken
verboten oder eingeschränkt wird.

§ 24 . Der Bedarf an Säcken, soweit er nicht im freien
Verkehre gedeckt werden kann, ist von den Verbrauchern
am 20. eines jeden Monats — erstmalig am 20. August
1916 — bei der Reichs-Sackstelle oder einer von ihr er¬
mächtigten Stelle unter Benutzung des vorgeschriebenen
Vordrucks anzumelden . Die Anmeldung hat den Bedarf
für den nächsten Monat zu umfassen und gleichzeitig die
Angabe zu enthalten , ob Säcke aus bestimmten Ersatzstof¬
fen gewünscht werden , falls Säcke der angeforderten Art
zurzeit nicht verfügbar fein sollten. Die Zuweisung der
angeforderten Säcke erfolgt durch die Reichs-Sackstelle an
die einzelnen Verbraucher nach Maßgabe der verfügbaren
Bestände.

Die Reichs-Sackstelle wird ermächtigt, Bestimmungen
zu erlaßen , daß die Anmeldung des Bedarfs durch Berufs¬
organisationen oder andere Stellen vermittelt und durch
fie eine Prüfung der Bedarfsanmeldung bewirkt wird.

8 25. Sackhändlern ist der Handel mit Säcken durch die
■zuständige Behörde zu untersagen , wenn Tatsachen vor¬

liegen, die die Unzuverlässigkeit des Händlers in bezug auf
den Handelsbetrieb dartun . Die Untersagung ist im Amts¬
blatt der zuständigen Behörde und im Reichsanzeiger be-
kaimtzugeben.

Die Untersagung des Handesbetriebs wirkt für das
Reichsgebiet . Ist dem Handeltreibenden für den untersag¬
ten Handelsbetrieb ein Erlaubnisschein (Wandergewerbe¬
schein, Legitimationskarte und dergleichen) erteilt , so hat
die Untersagung den Verlust dieses Scheines ohne weiteres
zur Folge.

Gegen die Untersagung des Betriebs ist nur Beschwerde
zulässig; sie hat keine aufschiebende Wirkung.

VI . Schlußvorschriften.
§ 26. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung zulaßen.
§ 27. Die Landeszentralbehörden erlaßen die erforder¬

lichen Ansführungsbestimmungen . Sie bestimmen, wer
als höhere Verwaltungsbehörde und als zuständige' Be¬
hörde im Sinne dieser Verordnung anzuschen ist.

§ 28. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehntausend Mark wird bestraft:

1. wer die ihm nach §§ 6 bis 8 obliegenden Anzeigen
nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wer wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,

2. wer den Vorschriften der § 9, § 10 Abs. 1, §§ 16, 17
zuwiderhandelt,

3. wer der gegen ihn ergangenen Untersagung des Han¬
delsbetriebs znwiderhandelt,

4. wer den von der Reichs-Sackstelle nach § 23 oder von
dm Lamdeszentralbehörden nach § 27 Satz 1 erlasse-
nen Bestimmungen zuwiderhandelt.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 88
6, 7, 9 kann neben der Strafe auf Einziehung der Säcke
erkannt ŵerden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
ohne Rücksicht darauf , ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 29. Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Ber lin,  den 27. Juli 1916.
%mc  Stellvertreter bti  NeichtlinzieM.

Nie » »eröstentticht
St . Goarshausen , den IO. August 1918.

Der Königliche Landrat.
I . B . : D r . v. B r ü n i n g.

»ek,n « t » ,chun,
über Uebernahmeprejsefür gebrauchte Säcke.

Pom 27. Juli 1916. (Zentralbl . f. d. deutsche Reich S . 195.)
Auf Grund des 8 11 der Bekanntmachung über Säcke

dom 27. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 834, — Sammlung
Nr. 292 —) bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

I.
Tie Uebernahmepreise für gebrauchte Säcke von min¬

destens guter Beschaffenheit dürfen nicht übersteigen:
Ungefähre 1

Größe oder Eor-
Aequivalent tterung

cw M
a) für Jute -Säcke:

1. Mehlsäcke 65X135 2,10
2- * 65XHO 1,702> .. 55X105 1,10
4 Rassinadezuckersäcke 68X1 15 2,10
ß. Sorlimkntszuck>-rsäcke 68X116 1,50
5. HiUsenfruchtscicke 75X100 1,55

Ungefähre
Größe oder

1.
•dt*

Aequivaleut tierung
cm Ji

7. Treber, bezw. Schnitzelsäcke 80X130 —140 2.20
8 . * * ^ 80X110 — 120 1,20
9. Kleiesäcke 70X105 1,10

10. 65X135 1,30
11. Exportsäcke 65X135 1.80
12. Kartoffelsicke zum Binden 65X100 0,85
13. „ „ Nähen 56X100 0,80
14. Oraupensäcke 50X100 1,10
15. Kleie Loplata-Säcke 60X100 0,90
16. Saatsäcke 60X100 1,05
17. Lose Obst- und Zwiebelsäcke 58X100 0,60
18. Festere Obst- und Zwiebelsäcke 58X100 0,75
19. Salzsäcke 45X105 0,70
20. 50X115 0,90
21. 65X120 - 135 1,45
22. Sodasäcke 50X 90 0,60
23. 65X110 0,80
24 . Santessäcke 70X 95 1,40
25 . SantoS-Kartoffelsäcke 70X 95 1,00
26 . Bombay und Köper-Säcke von

Sojabohnen, Reis , Sesam und
anderen Saaten 70X100 - 115 2,00

87 . Bombay - und Köper Säcke von
Kopra, Palmkernen usw 70X110 - 115 1,75

28. Kakaosäcke 75X120 2,30
29. 75Xlu5 1,80
30 . Rahzacker-Kalkutta Säcke, gewa¬

schen oder gebürstet 72X100 1,60
31. Rohzucker Bombay-Säcke, gewa¬

schen oder gebürstet 72X100 1,70
32 Salpttersäcke 65X 90 0,85
33. Melassesäcke 58X100 0,75
34 . Melasse-Kalkutta- oder Bombay

Säcke 73X106 1,35
85 . Thomaswehlsäcke 44 50X 90 0,70
3«. Zementsäcke 45X 85 0,70
37. 50X 95 0,75
38. Häckselsäcke 11OX160 2 00
3» . 100X210 2,20

d) für Baumwollsäcke;
1. Zuckertäcke 68X115 1,«0
2 . Mehlsäcke 65X135 1,65
3. 56X 96 0,95
4. Salzsicke, leicht 56X115 •,60

n.
Die Uebernahmepreise umfaßen die Kosten der Beför¬

derung bis zur Verladestelle des Ortes , von dem die Ware
mit der Bahn oder zu Waßer versandt wird, sowie die
Kosten des Einladens.

Berlin,  den 27. Juli 1916.
Der Reichskanzkr.

Wird veröffentlicht.
St . Goarshausen , den 10. August 1916.

Der Königliche Landrat.
I . B. : D r. v. Brü n i n g.

»ekan >t « a chu » »
Der Herr Reichskanzler hat durch Bekanntmachung vom

3. August 1916 (R . G . Bl . S . 891 ) bestimmt, daß am 1.
September 1916 eine allgemeine Bestandsaufnahme der
wichtigsten Lebensmittel stattfinde.

Die Aufnahme erstreckt sich auf:
1. Haushalttrngen (Einzelhaushaltungen und Fami¬

lienhaushaltungen ) mit weniger als 30 zu verpflegenden
Haushaltungsmitgliedern,

2. a) Haushaltungen mit 30 oder mehr zu verpflegen¬
den Haushaltungsmitgliedern,

d ) öffentliche Körperschaften, Kommunalverbände , son¬
stige öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände
allerArt,

cAnstalten aller Art , Krankenanstalten , Krankenhäuser,
Irrenanstalten , Erholungsheime , Penfionate , Erzie¬
hungsanstalten aller Art , Volksküchen und sonstige
Anstalten,

6) Gewerbe- und Handelsbetriebe , Hotels , hotelmäßig
geführte Pensionen , Gast-, Speise - und Schankwirt¬
schaften, Lagerhäuser , Kühlhallen und dergleichen,
Konsumvereine , Genoffenschaften und ähnliche Berei¬
nigungen , die die Versorgung ihrer Mitglieder mit
Lebensmitteln betreiben.

Die Aufnahme in den Haushaltungen mit weniger
als 30 zu verpflegenden Haushaltungsmitgliedern
umfaßt folgende Gegenstände:

1. Fleischdauerwaren (Schinken , Speck, Würste, Rauch¬
fleisch, Pökelfleisch und andere Fleischdauerwaren ),

2 . Fleischkonserven (reine Fleischkonferven in Büchsen,
Dosen , Gläsern usw.,

3 . Fleischkonserven (mit Gemüse oder anderen Waren
gemischt in Büchsen» Dosen, Gläsern usw.) ,

4 . Eier.
Falls anzeigepflichtige Vorräte nicht vorhanden sind,

ist unter Benutzung des Vordrucks Fehlanzeige zu machen.
Die Aufnahme in den Haushaltungen mit 30 oder mehr

zu verpflegenden Haushaltungsmitgliedern , sowie bei den
Körperschaften, Anstalten , Gewerbe - und Handelsbetrieben
umfaßt folgende Gegenstände:

1. Reis , 2 . Reismehl und Reisgries , 3. Bohnen , 4 . Erb¬
sen, 5. Linsen, 6 . Schinkem, 7. Speck, 8. Würste, 9 . son¬
stige Fleischwaren (Rauchfleisch, Pökelfleisch, Gefrierfleisch
u. a .), 10. Fleischkonserven (reine Fleischkonserven) , 11.
Fleischkonserven (mit Gemüse oder anderem Waren ge¬
mischt), 12. Fischkonserven, 13. gesalzene und getrocknete
Fische einschließlich Heringe , 14. Gemüsekonserven, 15.
Dörrgemüse , 16. Dörrobst , 17. Zucker, 18. Marmelade , ohne
Höchstpreis, 19. Marmelade / mit Höchstpreis, 20. Obstmus,
Obst- und Rübenkraut und ähnliche zum Brotaufstrich
dienende Waren , 21 . Kunsthonig , 22 . Kaffee, gebrannt , 23.

Kaffee, ungebrannt , 24. Tee, 25 . Kakao, 26. kondensierte
Milch, 27 . Milchpräparate , Trockenmilchpulver u. a ., 28.
Eier , 29 . Speiseöle , 30. Butter , 31. Schmalz , 32. sonstige
Speisefette , 33. Seife.

Wer mit Beginn des 1. September 1916 anzeiaepflich-
tige Vorräte in Gewahrsam hat , gleichgültig ob sie ihm ge¬
hören oder nicht, ist verpflichtet, die vorhandenen Mengen
aus 'dem vorgeschriebenen Anzeigevordruck bis zum Ablauf
des 2. September 1916 dem HerrnBürgermeister anzuzei¬
gen, in besten Bezirk die Vorräte lagern.

Der Anmeldung unterliegende Gegenstände, die sich
mit Beginn des 1. September 1916 unterwegs befinden,
sind von dem Empfänger unverzüglich nach dem Empfange
ohne Benutzung eines Vordruckes anzuzeigen.

Die Erhebung erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung
liegt den Herrn Bürgermeistern ob. Diese verteilen die
Anzeigevordrucke, deren Inhalt für die Ausführung der
Erhebung maßgebend ist. Wer einen Vordruck nicht erhal¬
ten hat , ist verpflichtet, sich einen solchen von dem Herrn
Bürgermeister zu erbitten . Es ist strengstens darauf zu
achten, daß die sorgfältig ausgefüllten Vordrucke spätestens
am 2. September bei dem Herrn Bürgermeister eingehen.

Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten
Personen sind befugt, zur Ermittelung richtiger Angaben
Vorrats - und Betriebsräume oder sonstige Aufbewahr¬
ungsorte , wo Vorräte der in die Erhebung einbezogenen
Art zu vermuten sind, zu durchsuchen und die Geschäftsauf¬
zeichnungen und Bücher des zur Anzeige Verpflichteten
nachzuprüfen.

Wer vorsätzlich die ihm obliegende Anzeige nicht oder
nicht rechtzeitig erstattet oder wistentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht, oder wer die Durchsuchung
oder die Einsicht der Geschästspapiere- oder -bücher verwei-
gert, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Neben der Strafe können Vorräte die verschwiegen
worden sind, ohne Unterschied, ob sie dem Anmeldepflich¬
tigen gehören oder nicht eingezogen werden.

Wer fahrläßig die ihm obliegende Anzeige nicht oder
nicht rechtzeittg erstattet oder unrichtig oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark besttaft.

Die nötigen Vordrucke gehen den Herren Bürgermei-
sterw mit der Post umgehend zu, ebenso Ausführungsan¬
weisung.

Die abgeschloffenen und ausgerechneten Ortsliften sind
mir bestimmt bis zum 14. September 1916 einzureichen.

St . Goarshausen , den 22 . August 1916.
Der Königliche Landrat.

I . P .: D r . v. B r ü n i n g.

Der dettschc AzvdrrW.
WTB. (Amtlich.) Großes Hauptquartier,

23. August, vormittags:
»estlicher « ri - gsscho » pl,tz:

Zwischen Thiepval und Pozieres wurden die englischen
Angriffe vergeblich wiederholt, nördlich von Ooillers fan¬
den während der Nacht Rahkämpse statt. Oestlich des Fon»
reaux-Waldes ebenso wie bei Maurepas mißlangen feind¬
liche Handgranatenunternehmungen. Die Artillerien mt-
wickelten fortgesetzt große Tätigkeit.

Südlich der Somme sind bei Estrees kleine Grabenstücke
in denen sich die Franzosen vom 21. August her noch hiel¬
ten, gesäubert. 3 Offiziere, 143 Mann fielen dabei als Ge¬
fangene in unsere Hand.

Rechts der Maas wiesen wir im Fleury-Abschnitte feind¬
liche Handgranatenangrifse ab. Im Bergwalde fanden für
uns günstigere kleinere Infanterie -Gefechte statt.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Vom Meer bis zu den Karpathen keine besonderen Er¬

eignisse.
Im Gebirge erweiterten wir den Besitz der Stara Wip»

czyna durch Erstürmung neuer feindlicher Stellungen,
machten 200 Gefangene (darunter einen Bataillonsstab ),
erbeuteten 2 Maschinengewehre und wiesen Gegenangriffe
ab.

Beiderseits des Czarny-Czeremocz hatten die Wieder¬
eroberungsversuche keinerlei Erfolg.

Balkan - Kriegsschauplatz:
Die Säuberung des Höhengeländes westlich des Ostro»

wosees hat gute Fortschritte gemacht. Wiederholte ser¬
bische Vorstöße im Moglona-Gebiet sind abgewiesen.

Oberste Heereslettvag.

Ser iftemM- mznW Ä-vbkricht.
WTB . Wien,  23 . Aug . Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
- Westlich von Moldawa erstürmten deutsche Truppen

eine weitere Jnfanteriestellung der Rußen , wobei sie 200
Mann und zwei Maschinengewehre einbrachten. Bei Za-
bie wurden russische Vorstöße abgeschlagen. Im Gebiet
des Capul stehendes Gefecht. Weiter nördlich bei gerin¬
gerer Kampftätigkeit und völlig unveränderter Lage keine
besonderen Ereignisse.

Italienischer Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front unterhielt die feindliche

Artillerie gegen einzelne Räume zeitweise ein lebhafteres
Feuer . Die italienischen Flieger entfalteten rege Tätig¬
keit. Bei Wochein-Feisttitz fiel ein Doppeldecker in unsere
Hände . Die Insassen wurden gefangen genommen . In
Tirol brachte uns eine Unternehmung an der FleimStal-
siont 80 unverwundete Gefangene und ein Maschinenge¬
wehr ein.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Im Raume von Wallona entwickelt der Feind erhöhte

Tätigkeit . Eines unserer Kampfflugzeuge — vom Stabs¬
feldwebel Arigi geführt — schoß im Kamps mit vier Far-
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man-Doppeldeckern zwei ab. Einer liegt nächst der Sknm-
bi-Mündung , der zweite stürzte ms Meer und wurde von
einem feindlichen Zerstörer geborgen.

Der SteSsertrewc M m • mvUMip***
» H - frr , &Sbm**tyAÜw * i*nt.

Ser tcharische MBericht.
WTB Sofia,  22 . Aug . Bericht des Hauptquar¬

tiers An der Struma brachten wir dem Gegner am 21.
Auaust eine Niederlage bei. Dieser rettete sich durch Flucht
aus das rechte Ufer. Das ganze Gelände in der Umgebung
der Dörfer Enikeuv, Nevolen und Topalowo ist mit fernd-
licken Leichen bedeckt. Wir zählten bisher mehr als 400
Leichen darunter mehrere Offiziere . Wir erbeuteten acht
Maschinengewehre, eine Menge Gewehre , Granaten , Artil¬
leriematerial , Wagen usw., 190 unverwundete Gefangene
blieben in unserer Hand . Eine große Menge von Ausrüst-
unqsgegenständen , die das Schlachtfeld bedeckten, bezeugt
die vollständige Niederlage des Feindes . Ein Zug feind¬
licher Kavallerie , der durch ein geschicktes Manöver unserer
Kavallerie in das Feuer unserer Infanterie gelockt wurde,
wurde buchstäblich vernichtet. Aussagen von Gefangenen
bestätigten , daß außer der Brigade Brotier ein englisches
Regiment in diesen Gegenden operierte . Die Angriffe , die
die Franzosen seit zehn Tagen gegen unsere Stellungen süd¬
lich und westlich des Doiransees durchführten , sind voll¬
ständig gescheitert. Dieser Umstand ließ vermutlich den
Generalstab des Generals Sarrail die Einnahme von
Punkten melden, die immer in der Gewalt der Franzosen
waren , wie dies der Fall ist mit dem Bahnhof Doiran und
dem Dorfe Doloudjeli , das der Feind verlaßen hat . Un¬
sere Truppen begruben 50 tote Franzosen auf dem rechten
Wardarufer . Im Laufe des Angriffes in der Umgegend
von Mayadagn nahmen wir eine feindliche Abteilung ge¬
fangen und erbeuteten ein Maschinengewehr. Die Fran¬
zosen ließen 70 Tote auf dem Gelände . Der rechte Flügel
setzt seine Operationen fort.

U-Boot „Deutschland" heimgekehrt.
WTB . B r e m e n , 23. Aug. Bösmanns Telegraphen¬

bureau meldet: Die Deutsche Ozean-Reederei-Gesellschaft
meldet: Das erste Handelsunterseeboot „Deutschland" hat
heute nachmittag vor der Wesermündung geankert. An
Bord alles wohl.

Auch die Neutralen haben ihre Kriegssorgen ; das mußte
Amerika besonders erfahren , als die Newyorker Aerzte in
der großen Epidemie der spinalen Kinderlähmung vergeb¬
lich nach den deutschen Arzneimitteln riefen. Und in den -
selben.Tagen kam die Rettung durch Deutschland , oder, ge¬
nauer gesagt, durch die „Deutschland" , ein großes Handels-
Tauchboot, das Herr Alfred Lohmann , Präsident der
„Deutschen Ozean-Reederei G. m. b. H., Bremen " Ende
des Winters 1915 der Kieler Germania -Werft in Auftrag
gegeben hatte und das vor knapp sechs Monaten fertig war.
Baltimore hatte am 9. Juli seinen großen Tag ; in seinen
Hafen lief die „Deutschland " trotz peinlichster Nachstellung
englischer und französischer Kreuzer, wohlbehalten ein, mit
wertvollen Farbstoffen , mit noch wertvolleren Medizinen.
Wo war die bramarbasierende Blockade Englands?

Am Spätnachmittag des 1. August ging eine große Be¬
wegung durch den Hafen von Baltimore : „König fährt ab !"
Es ging , ganz langsam , ganz sicher zwischen Zoll - und Po-
lizeiüberwachungsschiffen, der Chesapeake-Bai zu, wo ein
amerikanischer Torpedojäger die Führung des scheidenden
Gastes übernahm . Hinter Kap Henry sollten schon die
Engländer warten ; hinter Kap Charles sollten französische
Kreuzer scharf aufpassen. Kapitän König lächelte; der
Abend war nebelig und das war ihm recht. Ob er nun die
fast 4000 Seemeilen in320 Stunden oder in 500 oder in
noch weit mehr zurücklegen würde, bekümmerte ihn wenig.
Sicher hat er sie nun bis zuletzt durchfahren . Deutschland
grüßt die „Deutschland " !

Als Ende 1915 nicht daran zu zweifeln war , daß sich
der Krieg trotz unserer Erfolge noch eine geraume Zeit hin¬
ziehen werde, befaßten sich sachkundige Reeder ernsthaft
mit der Möglichkeit, Unterseeboote als Handelsschiffe zu
erbauen . Unsere Marine -ll-Boote hatten bereits Entfer¬
nungen von Wilhelmshaven bis Konstantinopel ohne
Aufenthalt zurückgelegt. Ein Syndikat , dem der Nord¬
deutsche Lloyd, die Deutsche Bank und Herr Alfred Loh¬
mann angehörten, gründete mit einem Kapital von zwei
Millionen Mark die Ozean -Reederei G. m. b. H. Inzwi¬
schen war auf der Germaniawerft mit dem Bau des ersten
Bootes bereits begonnen . Trotz der Neuheit des Gegen¬
standes konnten die grundlegenden Konstruktionen schnell
und glatt erledigt werden , und nach Erledigung der Probe¬
fahrt konnte die Ausreise angetreten werden . Die Länge
des Fahrzeuges beträgt 65 Meter , die größte Breite 8,9
Meter , der Tiefgang etwa 4,50 Meter , der Tonnengehalt
etwa 1900. Die Besatzung umfaßt 29 Köpfe.

Die Bulgaren in Kawalla.
B e r l i n 23. Aug ! Agence de Balcan meldet aus

Athen , die bulgarische Offensive dringe in drei Richtungen
vor , vom Fort Rüpel aus , ferner aus Florina gegen die
suchen Sammelpunkte und in einer dritten Richtung
über den Nestos und geLen Kawalla . Bulgarische Vor¬
posten hätten bereits Kawalla besetzt.

Laut einer Meldung der Times aus Saloniki sollen die
6" echischen Offiziere die Forts von Lisa und Startschiza,
ohne Protest zu erheben , den Bulgaren übergeben haben.

Die Friedensfrage im Unterhaus.
WTB . L o n d o n , 22 . Aug . Bytes fragte , ob Asquiths

Aufmerksamkeit auf die Erklärung des Ünterstaatssekre-
tars Zimmermann gelenkt worden sei, daß die deutsche Re¬
gierung wiederholt ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen
habe, in Friedensverhandluugen einzntreten , aber daß die

Entente unter dem Drucke Englands niemals eine solche
Bereitschaft gezeigt habe. Byles fragte weiter , ob Asquith
den Wunsch nach Frieden , der auf einer sozialistischen Ver¬
sammlung in Leipzig zum Ausdruck gekommen sei, und
viele ähnliche populäre Kundgebungen in Deutschland be¬
merkt habe, und ob er sagen wolle, bis zu welchem Grade
die britische Regierung gewillt sei, diesem ausgesproche¬
nen Wunsch des Feindes zu entsprechen. Asquith erwider¬
te: Die deutsche Regierung hat bisher keine Geneigtheit zu
einem Frieden bekundet, außer zu Bedingungen , die für
einige der Verbündeten unerträglich oder demütigend fein
würden . (Beifall .) Es ist vollständig unrichtig , daß die
Entente durch irgend welchen Druck von England beein¬
flußt worden sei. Dalziel fragte : Sind irgendwelche
Friedensbedingungen angeregt worden ? Asquith : Nur
was in der Presse gestanden hat . Dalziel : Nichts Amt¬
liches? Asquith : Nein.

Asquith für Friedensschlutzohne Volksvertretung.
WTB . London,  22 . Aug . (Reuter .) Im Unter¬

hause erkürte in Vertretung des Munitionsministers Addi¬
son über die Explosion in der Munitionsfabrik , daß 20
Leichen geborgen worden seien. Wenn auch durch die Ex¬
plosion eine gewaltige Zerstörung angerichtet worden sei,
so seien die Verluste doch nicht so schwer, als man zuerst
angenommen habe. Ponsonby (radikal ) stellte die An¬
frage , ob für den Fall , daß während der Parlamentsferien
Verhandlungen angeknüpft werden sollten, um die Feind¬
seligkeiten zu beenden, der Premierminister schließlich das
Parlament einberufen würde , und darüber zu beraten.

Asquith erwiderte scharf: Nein, ich kann keine solche
Verpflichtung eingehen.

Russisches Torpedoboot explodiert.
WTB . Berlin,  23 . Aug . Wie wir aus Memel er¬

fahren , wurde am 23. August an der kurländischeu Küste
beobachtet, wie etwa sechs Seemeilen nördlich von Klein-
Erben ein russisches Torpedoboot vom Typ der neuesten
großen Boote durch Explosion schwer beschädigt wurde.
Das Boot wurde von anderen Torpedoboote nach der Küste
von Oesel geschleppt.

Die italienische Hilfe.
Lugano,  23 . Aug . Generalleutnant Carlo Petiti

di Poreto , der Führer des italienischen Salonikikorps , ist
ein Piemonteser , der als Oberst in Libyen und jüngst in
Südtirol kämpfte. Die Presse betont , daß Italien durch
die Expedition größere Ansprüche bei der Liquidierung der
Orientfrage begründe , daß das Saloniki -Unternehmen da¬
her einen stärkeren politischen Charakter besitze und die
Teilnahme Italiens am Weltkriege erst vollständig mache.
„Messagero" behauptet , die Kriegserklärung an Deutsch¬
land stehe jetzt unmittelbar bevor.

In Athener Depeschen heißt es, das griechische Volk fei
von dem Erscheinen der Italiener peinlich berührt . Das
italienische Korps marschiere nach griechischer Annahme
nach Koritza-Premeti - Tepelani und vereinige sich dort mit
den Vorposten . Eine Landung in Santi Quaranta , die
einen Protest Griechenlands hervorgerufen hätte , sei da¬
her überflüssig geworden.

Anzeichen des Friedens?
WTB . Wien,  23 . Aug . Der amerikanische Botschafter

Penfield äußerte sich einem Mitarbeiter der Neuen Freien
Presse gegenüber über die politische Lage, wobei er erklärte,
der Krieg sei auf dem Höhepunkt angelangt , der kaum mehr
überschritten werden könne. Kämpfe wie die gegenwärtig
geführten könnten in gleicher Weise nicht viel länger fort¬
gesetzt werden, sondern müßten in absehbarer Zeit zu einer
Atempause führen . Er sei der Ansicht, daß diese Unter¬
brechung der Kampftätigkeit dann von den zum Frieden ge¬
neigten Gruppen , die in allen Staaten immer mehr er¬
starkten , dazu benützt würden , Mittel und Wege zur Herbei¬
führung des Friedens zu finden. Nach nüchterner Beur¬
teilung der Kriegslage dürfe man hoffen, daß der Krieg in
nicht allzuferner Zeit seinem Ende entgegengehe. Der Bot¬
schafter ist überzeugt , daß die österreichisch-ungarische Mo¬
narchie die furchtbare Kraftprobe in voller Unversehrtheit
überstehen werde. Freilich würde in wirtschaftlicher Be¬
ziehung ungeheuer viel zu schaffen sein, um die durch den
Krieg geschlagenen Wunden zu heilen . Dies sei jedoch
eine Frage , die nicht von der Monarchie allein , sondern
von ganz Europa zu lösen sei.

W Statt Md Kllir
Oberlahnstein, den 24 . August.

!-! Vater l. Frauenverein.  Bei der stattge¬
habten kleinen Verlosung fiel der Gewinn (ein Ständer)
auf Los Nr . 78 und kann bei der Vorsitzenden, Adolfstr. 9,
abgeholt werden.

: !: Eisenbahn beamte  entdeckten gestern einen
Gefangenen russischer Nationalität beim Passieren eines
Güterzuges durch unsere Station . Derselbe hatte sich un¬
ter einem Möbelwagen versteckt und fand man ihn schla¬
fend vor.

(f ) V e r u n g I ü ckt . Heute Vormittag wurde der 17
Jahre alte Rottenarbeiter Heinr . Nickenig aus Bornhofen
im hiesigen Rangierbahnhof von einer Maschine so schwer
verletzt, daß er am Kopf und den Beinen starke Verwun¬
dungen davon trug . Er fand im hiesigen Krankenhause,
wohin man ihn mittelst der Tragbahre beförderte , Auf¬
nahme.

!! Köln - Düsseldorfer Rheindampf¬
schiffahrt.  Wegen vorgeschrittener Jahreszeit wird die
Fahrt nachmittags 5 Uhr 15 Min . ab Coblenz nach Bop-
pard und zurück von heute ab eingestellt.

„ !" „H i n d e n b u r g." Die Köln -Düsseldorfer
Dampsschiffahrts-Gesellschast" oder die Preußisch -Rheini¬

sche, wie sie offiziell heißt, hat ihre Flotte wiedor einmal
um ein prächtiges , elegantes Boot vermehrt . Mitten im
Kriege, kein Wunder denn, daß sie ihm den Namen unseres
größten und volkstümlichsten Feldherrn gab , daß sie den
neuen Dampfer Hindenburg taufte . Der Vater Rhein
wird das Boot mit Stolz tragen , denn es macht dem Tauf¬
paten allem Anscheine nach Ehre . Die Kriegsverhältnisse
beeinträchtigten den Bau nicht unwesentlich, aber es gelang
noch, für den Rest der Ferienzeit das herrliche Boot in
Dienst zu stellen. Es wird die Fahrten des Bootes
„Lohengrin " übernehmen . Das neue Schiff ist mit Dop¬
peldeck versehen; mittschiffs befindet sich ein Rauchsalon auf
dem Promenadendeck . Vorne sind, um gegen Unbilden
der Witterung geschützt zu sein, Glasabsperrungen ange¬
bracht. Das Schiff ist nach dem Modell des herrlichen Boo¬
tes „Kronprinzessin Cecilie" gebaut , das vor etlichen Jah¬
ren von derselben Firma , auch für die Kölner Gesellschaft,
geliefert wurde . Es hat eine Länge von 80 Meter , eine
Breite von 9 , zwischen den Radkästen von 14 Meter und
eine Raumhöhe von 3y 2 Meter . Der Tiefgang ist gering,
ein Umstand, der die Schnelligkeit ganz wesentlich fördert.
Die Radkästen enthalten Restaurations - und Barräume,
Rauchkabinen , Kücheneinrichtungen und Mannschaftsge¬
lasse. Die Gesamttragfähigkeit läßt sich auf etwa vierhun¬
derttausend Kilogramm berechnen, während die Maschinen¬
stärke annähernd 650 indizierte Pferdekräfte anzeigt . Daß
Dampfsteuer , elektrisches Licht und alle Bequemlichkeiten
für die Passagiere vorhanden sind , ist natürlich bei der heu¬
tigen Höhe der Schiffbaukunst.

§ Viehzählung  am 1. September . Das Ergeb¬
nis der Viehzählung am 1. September dient als Grund¬
lage für wichtige kriegswirtschaftliche Anordnungen . Es
ist daher dringend erforderlich , daß alle Viehbesitzer die not¬
wendigen Angaben vollständig und genau machen.

Braubach, den 24. August.
:!: Kriegsgefangen.  Nach eingetrosfener Mel¬

dung ist der Musketier Otto Fischer, der schon2 Jahre Mit¬
kämpfer war , in russische Kriegsgefangenschaft geraten.

)§( Allerlei Gesindel  treibt sich anscheinend in
den Weiden am Rheinufer herum . Eine Frau erzählte , als
sie gestern auf ihrem Felde tätig war , hörte sie plötzlich
unheimliches Gestöhne und ging mit ihrem Kinde den
Klagelauten etwas näher . Mittlerweile kam ein ganz ver¬
dächtig aussehender Mann aus dem Gebüsch und nahm sei¬
nen Weg rheinabwärts . Die Frau nimmt an , daß der
von dem Manne getragene Bart nicht echt gewesen sei. Die
Polizei wurde sofort in Kenntnis gesetzt und der in der
Nähe weilende Hilfsfeldhüter stellte ebenfalls Nachforschun¬
gen an , fanden aber nichts. Ob ein Verbrechen vorliegt
oder was die Ursache der hilfesuchenden Wehelaute war,
wird hoffentlich ans Tageslicht kommen. Die Frau selbst
liegt infolge des ansgestandenen Schreckens krank danieder.

:: DieSuchtnachLeder  lenkte die Schritte von
Dieben nach der Martinsmühle , wo die dort vorhandenen
Treibriemen gestohlen wurden.

«1 N a st ä t t e n , 23. Aug. Polizeilich geschlossen auf
die Dauer von vier Wochen wurde das Geschäft des Metz¬
gers Joseph Oberländer wegen Ueberschreitung der Höchst¬
preise für Wurstwaren . — Herrn Albert Barmes , Waren¬
kontrolleur bei der Firma Kampf und Spindler hier , der
vor einiger Zeit als Kriegsbeschädigter vom Heeresdienste
entlassen worden ist, wurde das Eiserne Kreuz 2. Klasse
verliehen.

Vermischt«.
* Berlin,  22 . Aug . Die „Rhein . Volkszeitung"

bringt folgenden Artikel : (Taktlosigkeit oder Roheit .) Die
Militärpflichtigen , die sich in Treptow zur Stammrolle
anzumelden haben, müssen sich im Treptower Rathause,
Zimmer 57 , einschreiben lassen. An der Tür dieses Zim¬
mers ist ein Schild angebracht , das die Aufschrift trägt:
„Friedhoftsverwaltung " . Es muß die jungen Vaterlands¬
verteidiger eigentümlich anmuten , daß sie sich bei der
„Friedhofsverwaltung " zum Kriegsdienste zu melden ha¬
ben. Wenn das Schild nicht entfernt werden kann , so sollte
man doch ein geeigneteres Zimmer für düe Anmeldung zur
Stammrolle auswählen . Der Heldentod braucht den Melde-
pflichtigen nicht gerade bei diesem ersten Gang zur Militär¬
behörde schon entgegenzuleuchtrn.

Liebknecht zu 4 Jahrvn Zuchthaus und 6 Jahren Ehrverlust
verurteilt.

Berlin,  23 . Aug . (T .-U.-Tel .) In der Strafsache
gegen den Armierungssoldaten Carl Liebknecht hat das
Oberkriegsgericht heute nachmittag dahin erkannt , daß Lieb¬
knecht wegen versuchten Kriegsverrats , erschwerten Unge¬
horsams und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu vier
Jahren und einem Monat Zuchthaus , wobei ein Monat
Untersuchungshaft anzurechnen ist, zur Entfernung aus
dem Heere und zur Aberkennung der bürgerlichen Ehren¬
rechte auf die Dauer von 6 Jahren zu verurteilen sei. Die
Verhängung einer schwereren Strafe als in erster Instanz
erscheint trotz aller Würdigung der zugunsten des Ange¬
klagten sprechenden Umstände gerechtfertigt, wenn man be¬
rücksichtigt, daß Liebknecht seine Pflicht als Soldat und
Staatsbürger zur Kriegszeit zum Schaden des bedrohten
Vaterlandes in schwerster Weise verletzt hat . Er hat auch
selbst zugestanden, daß er durch die Flugblattverteilung u.
durch die Veranstaltung der öffentlichenDemonstration eine
Schwächung der deutschen Kriegsmacht bezweckte. Ueber-
dies ist Liebknecht bereits früher wegen eines ähnlichen Ver¬
gehens zu einem Jahr sechs Monaten Festungshaft verur¬
teilt gewesen. Gegen das Urteil steht Liebknecht das Recht-
mittel der Berufung zu.
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Au die LMdVlkte.
Sämtliches Brotgetreide (Roggen und 2vei-

ze«) ist nn die Löhnberger Mühle  in Nie-
egklyhnstei» nbznliefern, soweit nicht die Znrück-
oqhctltnng gestattet ist.

-̂ berlahnsteir?, den 22 . August 1916.
Der Magistrat.

Aus Grund der §§ 12, ff. des Gesetzes vom 25. Sep-
teir.ber l ?*i5 über die Versorgungsregelung und der Er¬
gänzung dazu vom 4 . November 1915 wird folgende Ver>
ordnuna erl ' ssm:

§ 1 Gegenstände ins notwendigen Lebensbedarfes,
dir Nur in beschränktem Maße vorhanden sind, dürfen im
Hand?! nur in einer vom Magistrat jedesmal bestimmten
Menge urd» nur gegen Vorzeigung einer auf den Namen
lantruden Lebensmittelkarte an den Verbraucher abgegeben
und vott diesem ein gekauft werden. Di« erfolgte Abgabe
ist auf der Lebensmittelkarte unverwischbar kenntlich zu
machen.

§ 2. Die Lebensmittelkarte ist nicht übertragbar
tz 8 Der Magistrat kann zur Regelt»rg de« Ver¬

kaufs für bestimmte Mare den 8efchäften einen bestimmte»
UbnehaW' fre's zuweiftn

§ 4. Dir Lebenslnitlelkarte» müssen die Anzahl der
HaurkaUungtmttglirber emhalten. Aenderungen im Haus-
halt sind unter Vorlegung der Karte bei der städiische»
veru»al>uug »nzuielye»

tz5. Die - arten kä»ne« in zwei von einander»er»
fchiedenkn Farbe» an die selbstiindige» Haushaltungen aus-
gegeben werden, »ob « die eine Farbe de« bedürsti>en Fa
willen Vorbehalten bleibt Als bedürftig find anzusehen
Haushaltungen, deren Nritglieder insgesamt ein Einkommen
versteuern
bis 1260 Mk., wenn der Haushalt aus 1 Person besteht,
„ 1800 „ „ „ , „ 2- 5 Person, besteht
, 2400 , „ „ .. „ mehr als * Perso¬

nen besteht.
Werden Mare» in z«,ei Preislagen feilseboten. so kann

bestimmt« «den, daß die billigere Ware nur von bedürf¬
tigen Haushaltungen gekauft werden darf.

§ 6 . Die GeAeustände des n»t« endigen LeoenSbcdarfs,
die von dieser Verordnung betroffen « erden, sind vom
Magistrate öffentlich bekannt zu wachen. In der Bekannt-
m«ch»ng ist auch die Beschränkung der Menge (§ 1) anzu
geben.

§ 7 . Wer solche Gegenstände des notwendigen Le>
bensbcdarfs in Aewshrsam dal. ist verpflichtet, die vor¬
handene Menge nach Art und Eigentümer getrennt unter
Nennung des Letzteren binnen3 Tagen n.»ch der Veröffent¬
lichung der Bekanntmachung, durch die der Gegenstand die¬
ser Verordnung unlerworsen wird, oder, wenn er erst spä¬
ter in den Gewahrsam kommt, binnen 24 Stunden nach
Uebernahme in den Gewahrsam dem Magistrat anzuzeigen.
Nicht betroffen von dieser Anzüge bleiben die Gegenstände,
die sich im Besitze des Reiches, des Staates oder ei«es
KomMUnalverbaades befinden, oder die früher auf eine Le¬
bensmittelkarte abgegeben sind.

§ 8 . Die ortssnsässigen Handel- und Gewerbe¬
treibenden sind »erpsiichlel, auf Verlangen des Magistrats

0 ) binnen 2 Tagen Auskunft über die Verträge zu
geben, krafl deren sie Lieferung von Gegenständen der
in den §§ ! und 7 betroffenen Art verlangen können.

Io) Vorräte dieser Art der Gemeinde käuflich zu überlassen.
§ 9 Wrr den Bestimmungen dieser Verordnung ent-

gegerihandft! wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit G-ldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Z 10 Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Bertffenrlichung in Kraft

Oberlahnftein, den 13. Juni 1916.
Der Magistrat.

Der Herordnung über die Wrsorgungsregelungwer¬
den unterworfen: Butter, Margarine, Eier, Fleisch und
Fleischwaren, Feit, Oel, Hülseiiftüchte, Reis, Gerste, Gries,
Seife, Zucker, Teigwaren.

Oberlahnstein, den 22. August 1916.
_ Der Magistrat. Schütz.

Margarine
wird am Freitag , den 25. d. Mts ., von vormittags 8
Uhr an in den Geschäften Katel. Kring, Dorweiler. Lollo,
Strieder , Bollinger Johann , Mettler Hermann, Jmnuch,
Keller, Jonas , Rhem. Kaufhaus an die dort eingetragenen
Kunden verkauft und zwar entfallen auf jede Person 40
Gramm. Lebensrniltelkarte Nr. 94. Dir bei den anderen
Geschäften eingetragenen Familien werden bei der nächsten
Lieferung berücksichtigt.

Oberlahr,stftn, den 24. August 1916.
Der Magistrat.

SckeLSjck
wird am Freitag , den 25. ds. Mts ., von vormittags
8 Uhr ab in der städt. Markthalle  pro Pfund 64
Pfennig verkauft.

Obertahnstein, den 24. August 19!6.
_ Der M aai str a t.

Ser Behw, derM- «ui MW«
unterhalb der Heilquelle und am Rhein oberhalb der Bleiche
wird am

Samstag , der, 26. August, vormittags 9'/- Uhr,
an der Bleiche am Bezukskommando deguinend, versteigert.

Ö b ^r lah nste in , den 22, August (916.
_ _ _ Der Biirtermeißttr.

Ein Wernes MsSeittzen mit Aohöngsel
ist als Furidsachc abgegeben worden.

Ob exlah „ st ein , den 2S August 1916
Di e P 0l >)etver,va l, » „ g,

Srenr «effel - SamMlvng.
Es könne« vorlävfi keine frischen Brennesseln mehr

angenommen werden,, w-ül die vorhandensn Räume olle
belegt sind. Wer also weiter sammeln will, muß dieselben
zu Hause trocknen und später abliefern.

Oberlahnstein, den 24 August 19!6.
_ Der Bürge rme ister.

Der Bewohnerschaft hierdurch zur Kenntnis und
strengsten Beachtung, daß die

Bezugsscheine für Weh-, WB- Md StrUmren
in Zukunft nuv noch Mittwochs und Freitags
jeder Woche ausgestellt werden und haben sich die
Bewohner an diese Ordnung za halten.

Niederlahnstein, den ,19. August I9t6.
Der Magistrat : Rody,  Bürgermeister.

Es wird nochMls EirnnachziMer
abgegeben und zwar auf den Kopf de: Bevölkerung1 Pjd.
D'.e Bezugsscheine für den Zucker werden durch uns zuge-
stellt und findet der Verkauf des Zuckers in der Langgassr
im Spritzenbause statt und zwar am
Freitag , den 25 und Samstag , den |26. August er
in der Zeit von vormittags 8Vs bis 12 Uhr.

Wrrd d-r Zucker in der vorangesührten Zeit nicht ab-
geholt, so kann der Betreffende keinen Anspruch mehr da¬
raus geltend machen.

Wir bitten daher die Anordnung zu beachten.
Niederlahnstein, den 21. August 1818.

_ Der Magistrat : Aody.
Im Lmtmirteu

zur Kenntnis , daß sämtliches Brotgetreide (Roggen
und Weizen ) an die Löhnberger Mühle hier abzu.
liefern ist.

Niederlahnstein, den 23. August 1918.
_ Der M,,iffr »t : Via dp . Bürgermeister.

Wir weisen hiermit nochmals auf unsere Bekanntmach¬
ung vom 4. August iS 16 Kreisblatt 179 betr.

Knxkanzung von Orlkr « ckt
hin und werden Bestellungen nur noch bis spätestens 1.
September er. hier im Rathaus« (Zimmer 4) entgegenge-
nommen. Nach dieser Frist werden kftne Bestellungen mehr
berücksichtigt. Es wird bemerkt, daß die Bestellung der
Felder gemeinsam durch die Stadt vargenoinmen wird.

Niederlahnstein, den 23. August 1916
_ Der Magistrat : Rkody, Bürgermeister.

Durch den Herrn Minister für Handel und Gewerbe
ist eine

Samsung vsn Weißblech und ZimgegenstSudes
(Abgänge wie alte Konservenbüchsen, Zinntuben, Staniol
uftv.) angeregt worden.

Die Abgabe ist eine freiwillige.
In den nächsten Tagen wird seitenL der Jugend eine

derartige Sammlung erfolgen und bitten wir die Gegen¬
stände denselben nuszuhändigen

Niederlahnstein. den 23. August ISIS.
_ Dar Magistrat : R 0 b n

Mit der Einsammlnng von Weißblech und Zinngegew
ständen durch die Schuljugend soll auch eine Sammlung
von Miner«Iwofferß»schen statifinden.

Wir bitten daher, die Gegenstände den Sammlern
auszuhändigen.

Der Erlös soll snr wohltätige Zwecke bestimmt werden.
Ntedrrtahr»stein, den 23. August 1916.

_ _ ______ __ _ __ _ Der Bürgermeister: A»Dy.
Die noch rMftinliien Staats- mb  Gemeindesteuern

für da? 2. Quartal 1918 werdm zur alsbaldigen Zahlung
in Erinnerung gebracht.

Tt . Goarshausen, den 17. August 19 !6.
Stadtkasse.

m gesätes mbk ■ aaeEfea zm

Rehr Sreide 1
kann dem Soldaten im Felde nicht gemacht werden,
als wem̂ ihm jede Nummer des

zugcstellt wird. Wir erhalten täglich Zuschriften,
die uns das bestätigen. Die Zustellung kostet

Uri ausschließlich Umschlaggedühr M

I pro loMl mr 50  Pfemtz1
Die für den Versand erforderlichen Kuoerts

mit ausgedruckier Adresse kosten 100 Stück
1 .50 MK.

Bestellungen können zu jeder Zeit bei unftrer
Geschäftsstelle gemacht werden, auch unsere Aus¬
trägerinneu sind bereit, Bestellungen entgegenzu-
nrhmen.

Genaue Adreffenangabe ist erforderlich.

Neue» Mainzer

SllllerKrsllt
Reue SalzgMe«

empfiehlt

Cbrlstiaii Klug,
Niederlahnstei« — Telefon 98.

:i
»XifAM

I

Moderne
zugkräftige
Reklame

’ Kostenlose Beratung und
Vorschläge über die Aus¬
wahl erprobter Insertions-

1srgane durch die älteste
J Annoncen-Expedifion
| Haasensteln L Vogler
2 Äk!.-8sFrankhsrl-i. Mä!n8;S«kUi«rpte>xS, E(njfanif Gr.i‘. I:i*cticaUeIaj«jrfttr. i .To!-?,4C3. s

Gebrauchte

WrWWn
kauft
Wein Hand! G . B . Böhm.

Schellfisch
lßroße Nordsemsle)

frisch eingetroffen

CbF , Klug»
Niederlahnstein— Telefon 88.

“direkt von dep Fabrik
zu Orißinaipreisen

100 Zig:. II-IM . 1.1 FIS. 1.30
100 ,, „ 3 „ 1-85
100 „ „ 3 .. 2.—
100 „ „ 4,2 „ 2.75
100 .. „ 1,2 „ 3 90
ohn8 jed . Zuschlag f. neue
Steuer- und Zollerhöhung“

Zigarettenfabik
KÖLN, Ehrenstrasse 34.

>zuittstlt Schlichters
zu kaufen gesucht.

B»n wem, s d. Geschäftsstelle.

EiMchttzse
mit 5—40 Liter Inhalt in
großer Ausw»hl mit Deckel
eingetroffe».
0 Krt»ii »a Lmß,
Niederlahnstein. — Telefon 98.

Ser erste 6tedt
3 Zimmer und Küche ab 1. Okt.
«egzugshalber zu vermiete».
_ Mltelchraße 44.

Eine Wohmsz
zu vermieten MittrlSruß » 88,

MSlierter Zimmer
mit Pension zu ver» ieten.

Wo, sagt di. Geschäftsstelle.
Ftr lekchrere Schreivarbeiten

wird von hiesigem BürolK«cere«eitliche Kr«st
gesucht.

Offerten m. Zeugnis»bsch>ifien
und 8edalts »nlprüchen erbeten
uni U K. 100 a d. « esch äflSst.

SttüdMMiidchk«
»«sucht »on Friulein Mrqe ».
Ostovee 33 II. Sich melden von
vormittag» 1l Uhr ad._Smen-ZiMtM
(hornlos) 5 Monate »II, zur Zucht
sehr geeignet zu verkaufen.

Wo, s'-gt die Gxpkditirn.

WIESBADEN, Rbolastrasso 42|44
MOndelslchor,unter Garantie de^ Baziplcsverbaniies das Regieruagsbozirtcs Wiesbaden.
Heichsbank-Giro-Konto. — Postscheckkonto Frankfurt a. M. Nr. 600. — Fernruf 833u. 893

28 Filialen (Landesbankstellen) und 171 Sammelstellen im Regierungsbezirk Wiesbaden
Ausgabe von Schuldverschreibungen der

Nassauischeri Landesbank.
Annahme von Spareinlagen.
Annahme von Gelddepositen.
Eröffnung von provisionsfreien Scheckkonten
Annahme von Wertpapieren zur Verwah¬

rung und Verwaltung (offene Depots).
An- und Verkauf von Wertpapieren , In¬

kasso von Wechseln und Schecks, Ein¬
lösung unfälligerZinsscheine (fürKontoinh.)

Darlehen gegen Hypotheken mit und ohne
Amortisation

Darlehen an Gemeinden und öffentliche
Verbände

Darlehen gegen Verpfändung von Wert¬
papieren (Lombard-Darlehen)

Darlehen gegen Bürgschaft (Vorschüsse)
Uebernahme von Häuf- und Gütersteig¬

geldern
Kredite in laufender Rechnung.

I»le Nassauisclie Laudeshanb ist amtliche Hinterlegungsstelle für Mlindelveraügen.
Nassauische LebensTersicbernngsanstalt.

— Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts —
Gretas Lebensversicherung

(Versicherungen über Summen von Mk.2000 an aufwärts mit ärztlicher Untersuchung)
Kleine Lebens Volks >V«ra3«herung

(Versicherungen über Summen bis zu Mk. 2000 einschl . ohne ärxtliche Untersuchung,
ie Sterbegeld -, Altersversorgungs -, Militärdienstkosten-, Aussteuer- u. Kindesversicherung).

ISypothekantilBungi - lteriich « ; ung < — Rentenversicherung
Direktion der Nassaulschen Landosbank.
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